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1. Nachtragshaushaltssatzung 

des Kreis Dithmarschen für das Haushaltsjahr 2023 

 

 

Aufgrund des § 77 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss des Kreistages vom 28.09.2023 - und 

mit der Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde – folgende Nachtragshaushaltssatzung erlas-

sen: 

 

§ 1 

 

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden 

 

 

erhöht 

um 

vermindert 

um 

und damit der Gesamtbetrag 

des Haushaltsplanes einschl.  

Nachträge  

gegenüber 

bisher 

nunmehr  

festgesetzt auf 

1. im Ergebnisplan der     

 Gesamtbetrag der Erträge 18.738.600  

EUR  

16.471.700  

EUR 

314.782.800  

EUR 

317.049.700  

EUR 

 Gesamtbetrag der Aufwendungen 25.235.400  

EUR 

26.047.800  

EUR 

328.629.800  

EUR 

327.817.400  

EUR 

 Jahresüberschuss 0  EUR 0  EUR 0  EUR 0  EUR 

 Jahresfehlbetrag 6.496.800  

EUR 

9.576.100  EUR 13.847.000  

EUR 

10.767.700  EUR 

      

2. im Finanzplan der     

 Gesamtbetrag der Einzahlungen  

aus laufender  

Verwaltungstätigkeit: 

 

18.821.600  

EUR 

 

16.193.500  

EUR 

 

308.592.800  

EUR 

 

311.220.900  

EUR 

 Gesamtbetrag der Auszahlungen  

aus laufender  

Verwaltungstätigkeit 

 

21.612.900  

EUR 

 

26.043.900  

EUR 

 

316.907.700  

EUR 

 

312.476.700  

EUR 

      

 Gesamtbetrag der Einzahlungen  

aus Investitionstätigkeit und der  

Finanzierungstätigkeit 

 

346.100  EUR 

 

11.316.800  

EUR 

 

25.498.500  

EUR 

 

14.527.800  EUR 

 Gesamtbetrag der Auszahlungen  

aus Investitionstätigkeit und der  

Finanzierungstätigkeit 

 

4.222.900  

EUR 

 

20.805.200  

EUR 

 

48.740.300  

EUR 

 

32.158.000  EUR 

 

§ 2 

 

Es werden neu festgesetzt: 

 

1. der Gesamtbetrag der Kredite für  

Investitionen und  

Investitionsförderungsmaßnahmen von bisher 19.862.300 EUR auf 10.570.900 EUR 



 

 

2.  der Gesamtbetrag der  

Verpflichtungsermächtigungen von bisher 100.087.300 EUR auf 25.037.800 EUR 

 

§ 3 

 

Die Umlagesätze für die Kreisumlage werden einheitlich festgesetzt    von bisher 30 v. H.  auf 25 v. H. 

 

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am 16.11.2023 erteilt. 

 

 Heide, den 23.11.2023 

 Stefan Mohrdieck 

 Landrat 

 

Jeder kann Einsicht in die Nachtragshaushaltssatzung und in den Nachtragshaushaltsplan mit den 

Anlagen nehmen. Sie liegen aus im Kreishaus in Heide, Stettiner Straße 30, Zimmer 713. 

 

Heide, den 24.11.2023 

 

Kreis Dithmarschen 

Der Landrat 

Fachdienst Finanzen und Controlling 

Im Auftrag  

Uwe Seestädt 

 
 


